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 Veröffentlicht am 20.01.1969

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Es bildet das Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes, wenn ein

Rechtsanwaltsanwärter seine Gattin seit Jahren im Ungewissen läßt, ob er noch lebt und somit seine Beistandsp7icht

ihr und seinem Sohn gegenüber verletzt.
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